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1	 Einleitung

Bislang wurde den jagdrechtlichen Bestimmun
gen der Bundesländer durch das Bundesjagd
gesetz und die entsprechende Jagdzeitenverord
nung (BJagdzeitV) ein nationaler Rahmen ge
setzt. Durch die Regelungen der Föderalismus
reform hat das Bundesjagdgesetz am 01.01.2007 
seine normative Kraft verloren und ist durch 
seine Stellung als nunmehr nur noch konkur
rierende Gesetzgebung faktisch unbedeutend 
geworden, da die Bundesländer nach eigenem 
Belieben die Regelungen aufweichen oder ver
schärfen können. Derzeit scheinen diese neuen 
Möglichkeiten durch die Bundesländer überwie
gend einseitig zugunsten der Jagdlobby genutzt 
zu werden. Dabei bot die BJagdzeitV auch bisher 
ausreichend Raum für eine intensive Bejagung 
der arktischen und einheimischen Gänsearten, 
wie die Liste der derzeitigen Jagdzeitenrege
lungen der Bundesländer (Tab. 1) und die offi
ziellen Streckenstatistiken (Tab. 2) deutlich zei
gen. 

In den 1980er Jahren wurden alljährlich in den 
westdeutschen Bundesländern ca. 3.500 und im 
Osten Deutschlands ca. 3.800 Wildgänse erlegt. 
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Nach der Wiedervereinigung stiegen die ostdeut
schen Gänsestrecken dramatisch an und erreich
ten Mitte der 1990er Jahren mit mehr als 30.000 
Vögeln ein Maximum. Anschließend nahmen die 
dortigen Gänsestrecken wieder bis auf ein Niveau 
von 10.000 bis 15.000 Vögel ab. In den westdeut
schen Bundesländern hat der Abschuss seit den 
1980er Jahren stetig zugenommen und erreicht 
gegenwärtig ein Niveau von über 45.000 Vögeln 
im Jagdjahr 2006/07 (Mooij 1995, 1999a, b, www.
jagdonline.de). Nach Angaben des Deutschen 
JagdschutzVerbandes (DJV; www.jagdonline.de) 
stieg die Zahl der in Deutschland geschossenen 
„Wildgänse“ von 2005/06 auf 2006/07 um 80 %. 

Aber damit nicht genug: Um den Freizeitbedürf
nissen der Jägerschaft entgegen zu kommen und 
Klagen aus der Landwirtschaft über Gänseschäden 
zu befriedigen, führen mehr und mehr Bundes
länder noch umfassendere Jagdzeiten ein. Nach 
SchleswigHolstein und NordrheinWestfalen 
(Tab. 1) ist es nun das niedersächsische Landwirt
schaftsministerium, das „gemeinsam [...] mit der 
als Naturschutzverband anerkannten Landesjä
gerschaft“ (Verordnungsentwurf vom 04.03.2008) 
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eine Aufhebung nahezu aller 
Schonzeiten anstrebt und die 
Ergebnisse der Föderalismusre
form dazu nutzen will, zunächst 
für Ringeltaube, Höckerschwan, 
Grau und Kanadagans weit über 
die Möglichkeiten der ehemals 
begrenzenden Bundesjagdzei
tenverordnung hinauszugehen. 
Anlässlich dieser aktuellen Ten
denzen zur Ausweitung der 
Gänsejagd haben der Dachver
band Deutscher Avifaunisten 
(DDA), der Deutsche Rat für 
Vogelschutz (DRV), die Deut
sche OrnithologenGesellschaft 
(DOG) und der Naturschutz
bund Deutschland (NABU) im 
Namen ihrer mehr als 400.000 
Mitglieder in einer gemein
samen Erklärung den Wunsch 
nach Einstellung der Jagd auf 
Wildgänse in Deutschland fach
lich begründet. Diese Gründe, 
die natürlich in ähnlicher oder 
gleicher Form auch für andere 
bejagte Wasservogelarten gelten, 
sollen im Folgenden kurz vorge
stellt und erläutert werden. Au
ßerdem soll ein Überblick über 
die bundesweit bestehenden 
Regelungen sowie das Verfah
ren in Niedersachsen, das Anlass 
für diese Erklärung war, gegeben 
werden. 

2		 Erholung	der	Gänse
populationen	–	Erfolg	des	
Naturschutzes

Zu Beginn der international ko
ordinierten Gänseerfassungen 
Ende der 1950er Jahre befanden 
sich die Bestände aller Gänse
arten auf einem historischen 
Tiefstand. Die Graugans war in 
Mittel und Westeuropa nahezu 
ausgestorben, von Ringel und 
Nonnengans gab es kaum mehr 

Bundesland
90/91

91/92
92/93

93/94
94/95

95/96
96/97

97/98
98/99

99/00
00/01

01/02
02/03

03/04
04/05

05/06
06/07

SachsenA
nhalt

207
1.496

4.753
5.792

8.144
9.808

6.118
5.546

5.980
4.593

4.114
4.278

3.293
2.963

2.722
1.817

3.231
Sachsen

7
750

1456
1499

1351
2237

1436
1143

927
873

648
1256

634
819

925
1039

735
Brandenburg

1.817
1.056

2.120
5.184

5.033
6.917

5.582
6.912

7.585
6.466

5.278
6.695

4.787
4.756

4.510
2.500

4.020
M

ecklenburgVorp.
1.266

1.109
10.966

9.621
11.745

11.360
9.513

7.372
7.092

8.252
6.610

6.836
5.783

5.358
4.859

2.325
4.579

H
am

burg
0

0
0

0
0

10
18

32
78

99
108

123
135

183
144

145
341

Schlesw
igH

olstein
2.649

3.725
2.958

3.956
4.489

5.916
4.779

4.319
4.472

4.613
5.434

5.758
6.395

5.983
5.898

7.261
8.496

N
iedersachsen

1.299
2.127

2.301
2.987

3.422
3.928

2.881
3.074

3.488
3.940

4.335
4.256

5.683
5.621

6.714
7.897

9.531
N

ordrheinW
estfalen

13
404

481
488

900
846

965
1.235

1.502
1.521

1.649
2.167

2.411
3.135

4.213
5.559

8.898
H

essen
0

0
0

4
0

0
0

0
44

21
122

107
144

145
575

152
152

Berlin
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Brem
en

3
8

4
0

8
24

3
7

3
11

19
36

22
28

41
20

70
Th

üringen
0

0
0

12
41

0
0

0
0

73
32

0
0

106
0

0
0

BadenW
ürttem

berg
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

82
178

116
174

Bayern
394

456
426

496
632

748
1.108

1.057
874

1.304
1.208

1.525
1.491

1.649
2.162

2.824
4.798

RheinlandPfalz
4

24
46

55
54

68
77

0
124

134
163

160
167

185
182

313
424

Saarland
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

4
4

1
7

G
esam

t
7.656

11.147
25.507

30.094
35.811

41.862
32.480

30.697
32.169

31.900
29.720

33.197
30.949

31.017
33.130

29.469
45.456

Tabelle 2: 
O

ffi
zielle Jagdstrecken („W

ildgänse”) nach A
ngaben des D

JV
 und der Bundesländer*. O

ffi
cial hunting bag statistics „w

ild geese“ (source: G
erm

an H
unters’ A

ssociation D
JV

 and 
federal states)*. G

rau = keine vollständige M
eldung der Bundesländer. grey = no com

plete data available so far.
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20.000 Individuen, von Bläss und Saatgans wur
den zwischen Kasachstan und England jeweils 
weniger als 100.000 Individuen erfasst. Dies kon
trastierte deutlich zu den Beschreibungen vieler 
Vogelkundler vom Ende des 19. Jahrhunderts, 
die von „Myriaden“ (Rohwedder 1875) oder 
„enormen Mengen“ (DrosteHülshoff 1869) 
berichteten. Die negative Entwicklung hatte be
reits Ende des 19. Jahrhunderts begonnen. Die 
„Deutsche JägerZeitung“ schrieb 1916: „Die 
Wildgänse vermindern sich [..] sichtlich, und 
mancher Weidmann wird sich vergeblich bemüh
en, auf diese begehrte Wildart zu Schuß zu kom
men“. Ringleben (1957) stellte fest: „Die Zeiten 
des Massenvorkommens nordischer Wildgän
se im Innern Deutschlands und Mitteleuropas 
sind also längst vorüber, und heute findet hier 
nur noch ein spärlicher Durchzug statt, der in 
keinem Verhältnis zu den riesigen Scharen von 
einst steht.“ Tatsächlich waren nach heutigem 
Wissensstand für den drastischen Rückgang der 
Gänsepopulationen in der zweiten Hälfte des 19. 
und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleich 
mehrere Faktoren verantwortlich: 
• Lebensraumveränderungen in den Winterge

bieten, die den weiträumigen Verlust der natür
lichen Wintergebiete bewirkten (Intensivierung 
der Landwirtschaft, Eindeichungen, Moorkulti
vierung u.v.m.). Überwiegend konnten sich die 
Arten in der Folgezeit von 19601980 auf die 
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen umstel
len. (Owen 1980, Madsen et al. 1999, Mooij 
2000, Mooij & Zöckler 1999, 2000)

• Intensive Besiedlung der arktischen Brutge
biete ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
(Mooij 2000, Mooij & Zöckler 1999, 2000)

• Übermäßige Bejagung auf dem Zug und im 
Wintergebiet vor und nach den Kriegen in 
Verbindung mit deutlich verbesserter Waffen
technik und „Demokratisierung“ der Jagd 
(Madsen et al. 1999, Rutschke 1990)

• Massenhaftes Töten der mausernden (flugun
fähigen) Gänse durch sibirische Gefangene 
und Einheimische (Nowak 1995). 

• Zusätzliche Faktoren wie etwa die Seegraspest 
in den 1930er Jahren (für Ringelgans, Berg
mann et al. 1994)

Ein umfassender Schutz seit den 1970er Jahren 
sowie großräumige Verlagerungen von Winter
quartieren haben eine bis heute im internationa
len Artenschutz einzigartige Bestandserholung 
bei den meisten Gänsepopulationen zur Folge 
gehabt (vgl. Madsen et al. 1999). Einzig die 
Zwerggans konnte nicht profitieren und muss 
heute als stark bedroht angesehen werden. 

Nach rund dreißig Jahren zeichnet sich in den 
letzten Jahren bei einigen Gänsepopulationen 
(Ringel, Bläss und Saatgans) ein Ende des Be
standswachstums ab (Zöckler 2007, Krucken
berg et al. in Vorb.). Die Ringelgans (sowie auch 
die Rothalsgans) nahmen sogar in den letzten 
10 Jahren merklich ab (Ringelgans minus 30 %, 
Abb.  1). Diese Abnahme ist nach der Analyse vor
liegender Daten nicht durch eine höhere Sterblich
keit bedingt. Die demographischen Daten zeigen 
vielmehr einen beständig abnehmenden Bruter
folg (Abb. 2). So weisen die Daten dieser sehr gut 
untersuchten Gänsearten auf einen dichtabhän
gigen, natürlichen Regulationsmechanismus oder 
gar bestandsbeeinflussende Lebensraumverände
rungen in der Arktis hin. Für Ringel, Bläss und 
Saatgans wie auch für den Zwergschwan gilt, dass 

Abbildung 1: 
Bestandsentwicklung der Rin
gelgans (Branta b. bernicla) 
seit Beginn der internationa
len Synchronzählungen (nach 
Ebbinge brfl. und WI Goose 
Database). Population trend of 
Brent goose Branta b. bernicla 
since the  beginning of interna-
tional counts (source: Ebbinge 
& WI database).
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bei all diesen Arten der Bruterfolg seit Mitte der 
1990er Jahre dicht an oder gar unter der jährlichen 
Mortalität liegt (Kruckenberg et al. in Vorb.). 
Diese Tatsache zeigt, dass die Populationen kei
neswegs „in den Himmel“ wachsen, sondern einer 
natürlichen Regulation unterliegen. 

Tatsächlich kommen aus den arktischen Brut
gebieten Warnzeichen für die Zukunft: Kontinu
ierliche Fragmentierung der Brutgebiete insbeson
dere durch die Förderung von Erdöl und Erdgas 
sowie die überraschend schnellen Veränderungen 
des Klimas, gerade in der Arktis, beeinflussen die 
Populationen schon heute (CAFF 2001, DEFRA 
2005). So werden die Auflösung des Lemming
zyklus und die Nordausbreitung des Rotfuchses 
mit klimatischen Veränderungen in Zusammen
hang gebracht (Hersteinsson & Macdonald 
2002, Tannerfeldt et al. 2002). Der Bruterfolg 
der Gänse ist letztlich auch durch die meteorolo
gischen bzw. klimatischen Bedingungen bestimmt 
(Kruckenberg et al. 2007). Zöckler & Lysenko 
(2000) und Huntley et al. (2007) sagen für die 
arktischen Gänse eine dramatische Flächenredu
zierung der Brutgebiete voraus. 

Darüber hinaus zeigt sich ein seit Jahrzehnten 
zunehmender Jagddruck auf die großräumig 
wandernden Gänsearten (Mooij 1999b, 2005). 
Diese Wirkungen werden weiter zunehmen. 
Vermutlich nicht zuletzt aufgrund der jagdlichen 
Verfolgung sowie wegen der Veränderungen in 
der Landwirtschaft (Intensivierung in Mittel
europa, Aufgabe vieler landwirtschaftlicher Flä
chen in Südosteuropa nach 1990) europaweit, 
haben Bläss und Saatgänse ihre Überwinterungs
gebiete nach Westeuropa verlagert. Gleichzeitig 

Abbildung 2: 
Entwicklung der Jungvogel
anteile in den Wintergemein
schaften der Ringelgänse. 
Wegen der starken Fluktua
tionen im Bruterfolg wurde 
zusätzlich das gleitende Mittel 
ergänzt (jährliche Mortali
tät 1415 %). Trend in bree-
ding success of Brent Goose 
(proportion of juveniles) with 
running mean and mortality 
(14-15 %). 
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belegen die demographischen Daten dieser Ar
ten eine parallele, stagnierende oder rückläufige 
Bestandsentwicklung wie bei Ringelgans oder 
Zwergschwan seit mehr als 10 Jahren! Deutsch
land, die Niederlande und Belgien tragen damit 
heute eine weit größere internationale Verant
wortung für diese Arten als noch vor 20 Jahren. 

3	 Gänsejagd	verschärft	Probleme,	die	sie	zu	
lösen	vorgibt

Hauptgrund für die Ausweitung der Gänsejagd 
in vielen Bundesländern soll die Vermeidung 
von Gänseschäden in der Landwirtschaft sein. 
Unabhängig von der Frage, ob und wie dies 
nachgewiesen wurde und die jeweiligen Arten 
als „Hauptverursacher“ ermittelt wurden, zei
gen Ergebnisse aus der Gänseforschung deutlich, 
dass Jagd die Probleme in der Landwirtschaft 
nicht lösen kann (Bergmann et al. 1999, Mooij 
1998, 2000). So entstehen Gänsefraßschäden 
(genauer gesagt „Mindererträge“) auf landwirt
schaftlichen Flächen, wenn die Beweidungsin
tensität eine physiologisch bedingte Obergrenze 
überschreitet („physiologischer Schwellenwert“, 
vgl. BorbachJaene et al. 2001). Gräser und 
ihre Abkömmlinge können die MasseEntnah
me durch Herbivore in hohem Maß kompensie
ren (McNaughton 1984). Zudem verteilen sich 
Gänse im Winterhalbjahr unter ungestörten Be
dingungen gleichmäßig über große Bereiche, so 
dass eine „Überweidung“ unterbleibt (Kuijken 
& Meire 1988). So erreichen Blässgänse unter 
normalen Bedingungen nicht einmal die Hälf
te der für Schäden notwendigen Weidedichte 
im Grünland (vgl. BorbachJaene et al. 2001, 
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Mooij 1979, 1999b). Diese natürlichen Vertei
lungsmuster werden durch die Jagd gestört. Die 
Folgen der jagdlichen Beunruhigung stellen sich 
folgendermaßen dar: 

Wenn Gänse beschossen werden, 
• fliegen sie mehr, verbrauchen dadurch mehr 

Energie und müssen diesen Verlust kompen
sieren. Sie fressen also mehr. 

• meiden sie belebte Bereiche und sie konzent
rieren sich auf beruhigte, abgelegene Bereiche.

• sind sie scheuer, halten also mehr Abstand 
zu menschlichem Einwirken, baulichen und 
natürlichen Strukturen wie Hecken, Straßen, 
Windanlagen, Siedlungen ein. Ihr Lebens
raum wird dadurch auch unabhängig vom 

Jagddruck am konkreten Ort kleiner und sie 
konzentrieren sich weiter auf kleinerer Fläche, 
was dort Schäden verursacht, da die Dichte 
über den „physiologischen Schwellenwert“ 
(s.o.) gehoben wird. 

Jagdbefürworter versprechen häufig, durch die 
jagdliche Störung die Vögel regional oder gar na
tional zu vertreiben. Da es aber an einem überge
ordneten Konzept fehlt („wohin will ich sie denn 
treiben?“) verlassen die Gänse das Gebiet nicht 
(weil in den umliegenden Bereichen auch über
all gejagt wird und sie aufgrund individueller 
Tradition längstmöglich an „ihren“ Rastgebieten 
festhalten) und konzentrieren sich in den unzu
gänglichen Bereichen, oder dort wo Jagdruhe 

Effekte
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Abbildung 4: 
Modell der Entstehung von 
Weideschäden durch Gänse 
aufgrund von Störungen 
und Jagd (nach Bergmann 
& Wille 2001). Model of 
agriculticutal damage from 
geese caused by human dis-
turbance and hunting (from 
Bergmann & Wille 2001).
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Abbildung 3: Fluchtdistanzen be
jagter und unbejagter arktischer 
Gänse. Die Linie zeigt eine Regres
sion unter Verwendung aller Mess
werte (y = 0,00005 x³  0,0173  x² + 
1,62 x + 83,14; r² = 0,08). Escape 
distance of geese in the non breeding 
season with and without hunting. 
The regression was fitted to all data. 
(from Kruckenberg et al. 2007).
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herrscht. Diesen Effekt fanden z.B. Ebbinge et 
al. (1999) in einem Modellversuch am Lauwers
meer: Da die Duldungsgebiete für Gänse bereits 
durch die Nonnengans vollständig besetzt waren, 
war es unmöglich, die Blässgänse selbst mit den 
Mitteln der Jagd in diese Gebiete zu treiben. 

Ganz wesentlich steigt dadurch aber die Scheu 
der Gänse. Überall, wo heute Gänse bejagt werden, 
zeigen diese höhere Fluchtdistanzen als unbe
jagte Vögel (Abb. 3, Kruckenberg et al. 2007). 
Insgesamt verringert sich dadurch die nutzbare 
Nahrungsfläche erheblich. Darüber hinaus nimmt 
der Nahrungsbedarf der Vögel durch vermehrtes 
Auffliegen deutlich zu. Dieser muss zusätzlich 
auf den Weideflächen gedeckt werden (Abb. 4, 
Bergmann & Wille 2001). Hierdurch wird letzt
lich auch die physiologische Schadschwelle der 
Gräser schneller erreicht, und es kommt zu teils 
erheblichen Weideschäden. Dies ist eine auch in 
Jägerkreisen bekannte Nebenwirkung von Beja
gung (Hespeler 1999). 

Da die ausgewiesenen Schutzgebiete für Bläss 
und Saatgänse beispielsweise in Niedersachsen 
die tatsächlich genutzten Gebiete nur zu einem 
geringen Teil abdecken, würde die Bejagung von 
vorher kaum schadensrelevanten Arten allein 
durch den Konzentrationseffekt den drama
tischen Anstieg von Weideschäden bewirken. 
Weiterhin können Schäden, die primär erst im 
Frühjahr auf den landwirtschaftlichen Flächen 
entstehen, durch die Jagd im Herbst nicht wirk
sam reduziert oder gar verhindert werden.

Die Freigabe von arktischen Gänsen ermögli
cht es jedoch der zuständigen Politik und Ver
waltung, mit Hinweis auf die Jagd wirksame 
Kompensations und Lösungsmodelle für die 
betroffenen Landwirte zu ignorieren. Der pro
pagierte Effekt, die Gänse durch die Bejagung 
einfach in die Nachbarbundesländer oder staa
ten zu vertreiben, tritt nur selten ein und löst 
das Problem grundsätzlich nicht, da die wenigen 
unbejagten Bereiche schnell überweidet werden 
und ebenfalls bejagte Gebiete keine Alternative 
für die Vögel darstellen. Letztlich löst die Be
jagung nach dem Sankt Floriansprinzip eine 
Kaskade weiterer Maßnahmen zwischen den 
Nachbarländern und staaten aus, die zu immer 
intensiverer Verfolgung führt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Be
jagung von Wildgänsen den betroffenen Land
wirten nicht hilft. Daher machte das Ostfriesische 
Landvolk auch deutlich, dass die Landwirtschaft 
eine Ausweitung der Bejagung nicht gefordert 
habe, sondern immer für einen Ausgleich der 
Belastungen eingetreten sei, die die Landwirte 
durch die Gänse zu tragen hätten (E. Hinrichs 
21.12.2007 briefl. s. auch „Der Wecker“ (Leer) 
vom 16.03.2008). 

In jedem Fall bewirkt die Gänsejagd aber einen 
erheblichen Schaden im Sinne des Naturschutzes 
und führt zu schwerwiegenden Einschränkungen 
für naturbegeisterte Menschen, wenn sie das Na
turschauspiel der Gänserast erleben möchten 
(Bergmann et al. 2006). Nicht zuletzt sind es aus
gerechnet die Bundesländer Niedersachsen und 
NordrheinWestfalen, in denen ein erfolgreicher 
„Gänsetourismus“ aufgebaut werden konnte, weil 
diese beiden Bundesländer Jagdzeiten für ark
tische Gänse bisher aus guten Gründen abgelehnt 
hatten. 

4	 „Wise	use“	–	eine	Worthülse

„Wise use“, also eine „nachhaltige Nutzung“ von 
Zugvogel und somit auch Gänsepopulationen 
wird in fast allen internationalen Konventionen 
zum Vogelschutz als tolerable (nicht aber not
wendige) Nutzung von natürlichen Ressourcen 
dargestellt. Doch seit Bestehen der RamsarKon
vention 1971, die diese Form einer jagdlichen 
Nutzung von Vogelpopulationen in einem lang
fristig bestandserhaltenden Umfang nicht zuletzt 
als Zugeständnis an Ureinwohner der Arktis zu
erst formulierte, hat die europäische Jägerschaft 
keinerlei substanzielle Schritte unternommen, 
um die Voraussetzungen für eine Nachhaltigkeit 
sicherzustellen. 

Dabei sind die grundlegenden Elemente eines 
solchen Systems relativ einfach aus der Populati
onsbiologie herleitbar: Eine Population – soll ihr 
Bestand zumindest stabil bleiben – sollte niemals 
eine höhere Sterblichkeit (natürliche Mortalität 
zzgl. der jagdlichen Sterblichkeit und deren Fol
gemortalität (engl. „crippleloss“) aufweisen, als 
es die jeweilige Reproduktionsrate erlaubt. 

Zu fordern wäre also eine Ausrichtung der 
jagdlichen Nutzung nach dem Bruterfolg des je
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weiligen Vorsommers, eine Festlegung „entnehm
barer Individuenzahlen“ (möglicherweise auch 
differenziert nach Altersgruppen) für den gesam
ten Zugweg und logischerweise eine Quotierung 
für die jeweiligen Anrainer des Zugwegesystems 
nebst funktionsfähiger Kontrollmechanismen. 
Doch hier fehlt es an Voraussetzungen: 
• exakte Kenntnisse über die (aktuellen) Be

standsgrößen der jeweiligen Arten
• ein flächendeckendes, weitgehend synchrones 

Monitoring in den Rastgebieten
• jährliche Erfassung populationsbiologischer 

Faktoren
 – Bruterfolg (Reproduktionsrate)
 – Sterblichkeit (Mortalität)
 – Reproduktiver Anteil einer Population 

sowie weitere wichtige brutbiologische 
Grundlagenkenntnisse

 – Altersstruktur der Populationen
• ein qualifiziertes Monitoring der Jagdstrecken 

(Art, Geschlechts und Altersbestimmung)
• ein internationales System der Festlegung von 

„Entnahmequoten“ entlang von Zugrouten so
wie 

• entsprechende Kontrolle der Jagdausübung. 

Internationale Konventionen wie die Ramsar 
und die Bonner Konvention, das Afrikanisch
Eurasische Wasservogelabkommen (AEWA) 
und selbst die Konvention über Biologische Viel
falt halten die Jagd auf Zugvögel (Wasservögel) 
immer nur dann für statthaft, wenn eine Nach
haltigkeit gewährleistet ist. Da aber europaweit 
noch nicht einmal die notwendigen Monito
ringstrukturen existieren, steht die Gänsejagd in 
Deutschland bzw. auf dem gesamten Flyway im 
Widerspruch zu ratifizierten Konventionen. 

Die Defizite beginnen schon mit dem Bestands
monitoring. Lange nicht für alle Arten besitzen 
wir heute über deren aktuelle Bestandssituation 
ausreichend Daten. Ein flächendeckendes und 
synchrones Monitoring wurde selbst von den 
wohlhabenden Staaten der EU bislang nicht 
realisiert, während dies beispielsweise für die 
europäische Fischereiwirtschaft in aufwendigen 
Forschungsprogrammen und Expertengremien 
Standard ist. Auch in Nordamerika wurde ein 

Monitoringsystem von Beständen, biologischen 
Rahmenbedingungen und jagdlichem Einfluss 
etabliert. Für den Schutz der ziehenden Wasser
vögel oder gar aller Zugvögel hingegen existieren 
weder auf Bundes noch auf Länderebene aus
reichend und dauerhaft finanziell abgesicherte 
Strukturen. Die Feldarbeiten beruhen bundes
weit überwiegend auf den Daten freiwilliger lo
kaler Erfasser. 

Demographische Grundlagen wie Bruterfolg 
und Sterblichkeit werden noch immer entweder 
auf ehrenamtlicher Basis oder durch wenige For
schungsprojekte für wenige ausgewählte Arten 
erhoben. In Deutschland gibt es keinerlei Förde
rung für derartige Projekte. Zudem werden bisher 
weder die Jagdstreckenstatistiken der einzelnen 
Länder konsequent artspezifisch erfasst, noch 
sind die Streckenzahlen zuverlässig (siehe u.a. 
Deplanque & Ojei 2006, Kalchreuter 2000). 
Eine Ermittlung „nachhaltiger“ Abschusszahlen 
und deren Quotierung ist weder auf Ebene der 
Bundesländer noch entlang der Zugwege in Sicht. 
Gegenwärtig erlegt jeder Jäger soviel Individuen 
wie er kann, und die Jagdzeiten entlang des Zug
weges richten sich strikt nach dem Migrations
kalender, also der periodischen Häufigkeit der 
Vögel (Kalchreuter 2000). Aktuell verursachen 
Jagd und ihre Nebenwirkungen bei Bläss und 
Saatgänsen bereits deutlich mehr als die Hälfte 
der jährlichen Mortalität (Mooij 1995, 1999a, 
2005).

Der vorliegende niedersächsische Verordnungs
entwurf (wie auch in anderen Bundesländern) 
nimmt den Nachhaltigkeitsgedanken der inter
nationalen Konventionen nur als Rechtfertigung. 
Doch wurden die notwendigen Rahmenbedin
gungen nicht einmal in Ansätzen verwirklicht. 
Die Argumentation ist sogar vollkommen wi
dersprüchlich: So wird damit argumentiert, mit 
dem Mittel der Jagd proklamierte Weideschäden 
in der Landwirtschaft zu reduzieren. Wenn Jagd 
dieses „Problem“ aber lösen und der Jäger als 
„Schadensbekämpfer“ auftreten soll, so kann das 
Ziel nur sein, die Gänse von den landwirtschaft
lich genutzten Nahrungsflächen zu vertreiben 
oder gar eine spürbare Reduktion der vorhande
nen Populationen zu erzielen! 
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5	 Gansgleich?	Die	Gefahr	der	Verwechslung

Ein weiterer Grund, die Jagd auf alle Gänsear
ten – aber auch Schwäne – abzulehnen, stellt 
die hohe Verwechslungsgefahr mit geschützten 
und z.T. stark bedrohten Arten dar. Während 
der traditionell auf dem Morgen oder Abend
flug ausgeübten Jagd ist es für den Schützen un
möglich, jagdbare von nicht jagdbaren Arten zu 
trennen, zumal wenn diese gemeinsam in einem 
Trupp fliegen. Beobachtungen, Polizeieinsätze 
und Gerichtsverfahren in allen Bundesländern 
zeigen immer wieder, dass viele Jäger die Arten 
nicht unterscheiden können oder wollen. Be
troffen sind fast alle Arten, die gemeinsam mit 
Gänsen Schlafplätze oder Flugwege teilen: Non
nen, Bläss, Saatgans und auch Zwergschwan, 
Singschwan und Kranich. 

Die Bestände der Zwerggans sind maßgeblich 
durch den hohen Jagddruck vor allem in Südost
europa bedroht (Lorenzen et al. 1999). Alljährlich 
werden bei der regulären Jagd in der westlichen 
Paläarktis unbeabsichtigt schätzungsweise 2.000 
– 3.000 nichtjagdbare Zwerggänse geschossen, 
bei einem geschätzten Bestand von 8.000 – 13.000 
Vögeln (Yerochov & Berezovikov 2007). Es 
gibt ebenso Hinweise auf solche „Fehlabschüsse“ 
von Zwerggänsen aus Deutschland (Heinicke & 
Mooij 2005). Aufgrund der allen Wasservogel
zählern bekannten schwierigen Unterscheidung 
von Bläss und Zwerggans muss überall dort von 
der Gefahr unerkannter Fehlabschüsse ausgegan
gen werden, wo Gänse gejagt werden dürfen und 
Zwerggänse regelmäßig vorkommen. Ähnliches 
gilt für Saat und Kurzschnabelgans. Da regel
mäßig auch geschützte oder geschonte Gänse un
ter den Trupps jagdbarer Gänse rasten, verstößt 
eine Bejagung selbst relativ häufiger Arten nicht 
zuletzt gegen die Bestimmungen des deutschen 
Jagdrechts, das in §1 Abs. 3 der BJagdzeitV er
klärt: „Die in Absatz 1 festgesetzten Jagdzeiten 
umfassen nur solche Zeiträume einschließlich Ta
geszeiten, in denen nach den örtlich gegebenen 
äußeren Umständen für einen Jäger die Gefahr 
der Verwechslung von Tierarten nicht besteht“. 
Nähmen die Bundesländer dies ernst, müssten 
sie die Jagdzeiten für Gänse massiv einschränken 
oder abschaffen. 

Erfahrungsgemäß kommt es immer wieder zu 
„Verwechselungen“ selbst zwischen recht unter
schiedlichen Arten wie Kanada und Nonnengans 
oder Grau und Nonnengans. Daher sehen die un
terzeichnenden Verbände nur in einem Jagdverbot 
auf alle Gänseartigen (und Schwanenartigen) eine 
Möglichkeit für den effizienten Schutz auch der 
bedrohten Arten. 

6	 Ein	neues	Jagdgesetz	in	Niedersachsen

Von Fachleuten, Umweltverbänden und selbst 
vielen Abgeordneten weitgehend unbeachtet hat 
der Landwirtschaftsausschuss des niedersäch
sischen Landtags noch kurz vor Ablauf der Legis
laturperiode eine Novelle des Niedersächsischen 
Jagdgesetzes vorbereitet, die am 12.12.2007 vom 
damaligen Landtag beschlossen wurde. Das neue 
Gesetz enthält einige Neuerungen, die erst auf 
den zweiten Blick eine Reihe von naturschutz
fachlich bedenklichen Punkten enthalten. Auf
fälligster Punkt ist sicherlich, dass die Nilgans, 
wie vorher bereits in SchleswigHolstein und 
NordrheinWestfalen, mit dem Hinweis auf das 
AfrikanischEurasische Wasservogelabkommen 
(AEWA) in die Liste der jagdbaren Tierarten 
aufgenommen wurde, obwohl die Art nicht im 
Anhang II der EUVogelschutzrichtlinie gelistet 
und genau genommen kein Neozoon ist: Sie war 
bis ins 17. Jahrhundert im Gebiet der EU verbrei
teter Brutvogel und brütete noch in den 1930er 
Jahren im Balkan (Bauer et al. 2005, Mooij & 
Bräsecke 2001, Kruckenberg im Druck). Ge
mäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) han
delt es sich bei der Nilgans um eine einheimische 
Vogelart. Ob die Einführung einer Jagdzeit für 
Nilgänse rechtlich zulässig und zudem sinnvoll 
war, bleibt momentan zumindest strittig: So er
gibt sich aus dem neuen Status nicht zuletzt auch 
die Verpflichtung zur Hege. 

Die Umsetzung von AEWA und der FFHRicht
linie wäre adäquater durch die Anwendung des 
verfügbaren Naturschutzrechts möglich. Dass 
dies möglicherweise auch gar nicht Intention 
der Novelle war, wird an folgendem deutlich: 
Die Novelle lässt entscheidende Regelungen des 
AEWA, wie etwa das Bleischrotverbot und die 
anspruchsvollen Anforderungen an Jagdstre
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ckenberichte und  monitoring unberücksichtigt. 
Bemerkenswert ist zudem, dass „echte“ Neozoen 
nicht ins Jagdrecht aufgenommen wurden. Wei
tere naturschutzfachlich bemerkenswerte Aspekte 
der Novelle hat Ditscherlein (2008) zusammen
gestellt. 

Die Jagdzeitenverordnung (JagdzeitV) in Nie
dersachsen wurde bis zum gegenwärtigen Zeit
punkt noch nicht novelliert. Tab. 1 stellt den 
aktuellen Entwurf der Jagdzeiten vor, wie sie das 
Landwirtschaftsministerium Anfang März in das 
Beteiligungsverfahren gegeben hat. Hier sind ne
ben der Ausweitung der „regulären“ Jagdzeiten 
auch zusätzliche Zeiträume angegeben, in de
nen Jagdpächter Grau und Kanadagänse sowie 
Höckerschwäne „zur Schadensabwehr“ bejagen 
dürfen, wenn diese „in Trupps auf gefährdeten 
Acker oder Grünlandkulturen einfallen“. Fak
tisch bedeutet dies die vollständige Freigabe 
während dieses Zeitraumes, da weder ein qua
lifizierter Nachweis der Schadensgefährdung 
verlangt wird noch der Begriff „Trupp“ eindeutig 
definiert wäre. Folglich entscheidet jeder Jagd
ausübende selbst, ob er diese Öffnungsklausel 
zur Anwendung bringen will – mit absehbaren 
Konsequenzen. 

Das Niedersächsische Umweltministerium 
(NMU) forderte dagegen die Jagdruhe zumin
dest in den Vogelschutzgebieten, für die Bläss 
und Saatgänse wertgebend sind, sowie auf Flä
chen, für die sogenannte Gänseschutzverträge 
vom NMU angeboten werden. Dieses aus Sicht 
des Gänseschutzes ohnehin viel zu weitreichende 
Zugeständnis wurde aber im Entwurf durch das 
Landwirtschaftsministerium abgelehnt. Da sich 
die Ausweisung der Vogelschutzgebiete und das 
Angebot von Vertragsnaturschutzprogrammen 
wesentlich an der Verbreitung der Nonnengans 
als VSchRL Anhang IArt in Niedersachsen ori
entiert, diese aber in den letzten Jahren verstärkt 
Bläss und auch Saatgänse aus ihren angestamm
ten Rastgebieten verdrängt hat, hätten die betrof
fenen Arten davon ohnehin kaum profitiert. 

Die Einführung von Jagdzeiten auf Bläss und 
Saatgans könnte einem Verstoß gegen das Ver
schlechterungsverbot in den Vogelschutzgebieten 
gleichkommen. Sowohl die vollständige Freigabe 

der Bläss und Saatgans als auch die Jagd nur au
ßerhalb der Besonderen Schutzgebiete (Special 
Protection Areas, SPA) muss in Niedersachsen 
eine Diskussion um die bestehenden Vogelschutz
gebiete auslösen, da hier die Frage des „allgemei
nen Schutzes“ der Vögel eine neue Dimension 
erhält. Die VSchRL verpflichtet die Mitglieds
staaten zum Schutz der gesamten europäischen 
Vogelwelt. Die Ausweisung von Schutzgebieten 
erfolgte in Niedersachsen bisher aber nur dort, wo 
besondere Schutzerfordernisse gesehen wurden. 
Entsprechend wurden SPA vor allen Dingen für 
die Anhang I  Arten ausgewiesen, während Arten, 
die sich ohne Probleme in der freien Landschaft 
aufhielten, nur dort berücksichtigt wurden, wo 
sie in besonders großer Zahl rasteten (die soge
nannten Top5 für diese Arten). So wurde also 
bis jetzt bei der Auswahl der Vogelschutzgebiete 
die Jagdverschonung der Bläss und Saatgans da
hingehend berücksichtigt, dass diese Arten kei
nes weiteren Schutzes z. B. durch Maßgaben von 
NSG oder LSGVerordnungen bedürften. Hier 
ergäben sich durch diese JagdzeitV vollständig 
neue Rahmenbedingungen (größerer Anteil der 
landesweit zu schützenden Fläche, höherer Flä
chenbedarf durch jagdliche Störung, Schutz der 
Schlafgewässer). Eine deutliche Ausweitung der 
bestehenden Flächen wäre unabdingbar die Fol
ge, damit Niedersachsen seiner herausragenden 
Verantwortung für die rastenden Gänse noch 
gerecht würde. 

Ohnehin handelt es sich bei der Einführung 
einer Jagdzeit um ein „Projekt“ oder einen „Plan“ 
entsprechend §34 BNatSchG, für den eine Ver
träglichkeitsprüfung notwendig ist. Richtungs
weisend hierfür kann die Entscheidung des Eu
ropäischen Gerichtshofs gegen die Niederlande 
hinsichtlich der Miesmuschelfischerei im Wat
tenmeer (Rechtssache C127/02 EuGH) sein. Da 
die erhebliche Beeinträchtigung offenkundig ist, 
müssten Jagdzeiten die Annahmetatbestände nach 
§ 34 BNatSchG erfüllen. Dies erscheint fraglich. 

Auch der Ansatz einer Schadensvermeidung 
greift hier nicht. Wenn die Gänse von den Schad
flächen vertrieben werden sollen, macht eine 
Bejagung in den Morgen und Abendstunden 
in der Nähe der Schlafplätze wenig Sinn. Dann 
müssten sie konsequent und ganztägig auf den 
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Schadflächen bejagt werden. Dazu wäre dann 
aber eine Jagdintensität notwendig, die weit über 
das hinausgehen müsste, was die Öffentlichkeit 
zu tolerieren bereit ist. 

Im Falle einer angestrebten Bestandsreduktion 
würden die Bestände zwar ggf. existenziell ge
fährdet, aber die restlichen Gänsen würden sich 
auf den für sie optimalen Flächen konzentrieren 
und dort weiterhin Fraßschäden verursachen. In 
beiden Fällen kann von einer „nachhaltigen“ Be
jagung nicht die Rede sein.

In der Konsequenz führt die Jagd in jedem Fall 
zu den o.g. Konzentrationseffekten und damit ggfs. 
andernorts zu steigenden Schäden in der Land
wirtschaft; weder die Nachhaltigkeit der Nutzung 
noch die Schadensvermeidung können also erreicht 
werden (Bergmann et al. 1999, Kruckenberg et 
al. 2007). Einzig die vollständige Beruhigung der 
rastenden Gänsetrupps führt zu einer gleichmä
ßigen Verteilung der Gänse in geringer Dichte, so 
dass Weideschäden weitgehend minimiert werden 
können, wie dies erfolgreich seit 1976 in Belgien 
praktiziert wird (Kuijken & Meire 1988). 

7	 Ausblick	für	Niedersachsen

Bislang hatten sich die niedersächsischen Lan
desregierungen seit Mitte der 1990er Jahre 
konstruktiv und erfolgreich um neue Wege im 
Gänseschutz in den ländlichen Regionen be
müht. Neben der Ausweisung von großflächigen 
Vogelschutzgebieten, die Nahrungsflächen und 
Schlafplätze umfassen, bestand dies vor allen 
Dingen in der Schaffung eines Vertragsnatur
schutzprogrammes (ProLand, jetzt PROFIL) in 
den Schwerpunktregionen der Gänserast. Zu
dem wurden Naturerlebniskonzepte wie „NABU 
Gänsebusfahrten“ oder „Vogelkieker“ in den Re
gionen gefördert und unterstützt. Konflikte und 
Probleme durch bestehende Jagdzeiten für Grau 
und Kanadagans sowie Höckerschwan waren 
erkannt und sollten schrittweise zurückgeführt 
werden. Durch den aktuellen Entwurf der neuen 
JagdzeitV hat namentlich das Landwirtschafts
ministerium derzeit diesen konstruktiven Weg 
verlassen und gefährdet damit die Vorbildwir
kung des Landes. Die Auswirkungen einer Jagd
zeit auf arktische Gänse würden die Konflikte 

zwischen Naturschutz, Jagd und Landwirtschaft 
dramatisch verschärfen. Würde die Jagd in den 
Vogelschutzgebieten ruhen, könnte sich in den 
bestehenden Vertragsnaturschutzgebieten der 
Ruf nach erheblich höheren Zahlungen verstär
ken. Außerhalb der bestehenden Vogelschutz
gebiete bleiben die lokal durchaus massiv be
troffenen Landwirte im Regen stehen, da sich 
am Grundproblem, teils massiver Ertragseinbu
ßen durch eine intensive Nonnengansäsung im 
Spätfrühjahr faktisch nichts ändert. Damit wird 
der landesweiten Akzeptanz des Vertragsnatur
schutzes für die Gänse einmal mehr geschadet. 
Ein landesweites (besser bundesweites), fachlich 
fundiertes Konzept zur Schadensminderung 
und nichtletales Management für Wildgänse 
wie dies z.B. seit 1976 in Belgien umgesetzt wird 
(Kuijken & Meire 1988), wäre gleichwohl kos
tengünstiger und wirkungsvoller. Dies wurde 
bereits seit langem von der DOG Projektgruppe 
gefordert (Resolutionen von Jemgum 1998 und 
Husum 1999, www.anser.de). 

Gleichzeitig dürften bisherige Naturerlebnispro
jekte wie Gänsebusfahrten in den Wildgansgebie
ten wie sie z. B. am Dollart oder an der Unterelbe 
angeboten werden, unter Jagdbedingungen kaum 
mehr durchführbar sein. Auch der „freie“ Wo
chenendtourismus in die Gänsegebiete, der in 
den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen hat, 
würde damit schwer geschädigt.

8	 Fazit

Aus naturschutzfachlicher Sicht müssen von 
Bund und Ländern verstärkte Aktivitäten zum 
Schutz der Gänse (und Schwäne) gefordert wer
den. Stagnierende bzw. sinkende Bestände einiger 
Arten wie auch die Bestandsverlagerungen nach 
Mittel und Westeuropa weisen Deutschland (wie 
auch den Niederlanden, Polen und Belgien) eine 
stetig wachsende Verantwortung für diese Arten 
zu. So nutzen schätzungsweise zwei Drittel der 
europäischen Blässganspopulation Deutschland 
als Zwischen oder Winterrastgebiet, die Bedeu
tung für die Tundra oder Waldsaatgans dürfte 
noch höher anzusetzen sein. Und selbst für in 
Deutschland brütende Graugänse besteht eine 
hohe Verantwortung, da es sich auch hier um 



|  118 Ber. Vogelschutz 44 (2007)  |

Zugvögel im Sinne der RamsarKonvention bzw. 
AEWA handelt (Kruckenberg et al. in Vorb.). 

Das Bundesumweltministerium als für den Ar
tenschutz verantwortliche Instanz sowie die Bun
desländer mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten 
der Landwirtschafts und Jagdpolitik sind daher 
aufgerufen, langfristig wirksame Schutzstrategien 
zu entwickeln. Die bestehenden föderalistischen 
Strukturen im Jagd und Naturschutzrecht werden 
der deutschen Verantwortung nur unzureichend 
gerecht. Gegen die Bejagung von Gänsen gibt es 
sehr gute Gründe, da eine nachhaltige Nutzung 
nicht gewährleistet ist und die bundesdeutsche 

Bevölkerung auf diese Nahrungsressource auch 
nicht angewiesen ist. Dagegen werden Schäden in 
der Landwirtschaft durch die Jagd verstärkt und 
der interessierten Bevölkerung Erlebnismöglich
keiten wie auch Einkommensquellen verschlos
sen. Da sich aus naturschutzfachlicher Sicht keine 
Gründe für die Jagd auf Gänse finden lassen, for
dern die o.g. Verbände die Abschaffung der Jagd 
auf Wildgänse. Eine grundsätzliche Beruhigung 
in den Gänserastgebieten, gepaart mit regional 
angepassten Vertragsnaturschutz oder Kom
pensationsmodellen würde dagegen den weitaus 
erfolgversprechenderen Weg darstellen. 
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